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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Ich wünsche Ihnen ein gesundes neues Jahr mit für Sie hoffentlich

365 guten Tagen!
Für die Kinder- und Jugendhilfe wird es in jedem Fall ein sehr spannendes
und wichtiges Jahr! Der Beteiligungsprozess für die Neugestaltung der in-
klusiven Kinder- und Jugendhilfe „Gemeinsam zum Ziel – Wir gestalten die
Inklusive Kinder- und Jugendhilfe“ (https://gemeinsam-zum-ziel.org/) ist
mit einer Abschlussveranstaltung am 19. Dezember 2023 zu Ende gegan-
gen. Im 2. Quartal 2024 soll mit der Veröffentlichung eines Referentenent-
wurfs der Startschuss des Gesetzgebungsverfahrens erfolgen, mit welchem
u.a. das Leistungsrecht sowie die Planverfahren, das Leistungserbringer-
recht sowie das Kostenbeitragsrecht der Kinder- und Jugendhilfe umfassend
reformiert werden sollen.
Aber auch auf Ebene der Landesgesetzgebung werden die rechtlichen
Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2024 konkretisiert. So
werden beispielsweise aktuell in Brandenburg mit dem Gesetz zum Schutz
und zur Förderung von jungen Menschen und ihren Familien so weitrei-
chende landesrechtliche Rechtsänderungen vorbereitet, wie es bisher lan-
desrechtlich kaum der Fall ist.
Schließlich werden wir auf der Ebene des täglichen Aufgabenvollzugs
wertvolle Erfahrungen bei der Fortentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
sammeln können. Zum Wohle der jungen Menschen und als Berater der Ju-
gendämter werden ab Januar 2024 Verfahrenslotsinnen und Lotsen in jedem
Jugendamt in Deutschland wirken. Auch der strukturelle und individuelle Kin-
derschutz wird uns im neuen Jahr beschäftigen. Besonderes Augenmerk wird
dabei auf der weiteren Fortschreibung (inklusiver) Schutzkonzepte und des
Einbezugs auch von Leistungserbringern nach SGB IX in den Schutzauftrag
nach § 8a Abs. 4 SGB VIII liegen.
Auch aufgrund dieser Fülle von für die Kinder- und Jugendhilfe wichtigen
und spannenden Themen freue ich mich auf den Austausch mit Ihnen im
Jahr 2024. Insbesondere die ZKJ-Tage am 19. und 20. März 2024 werden
hierfür eine hervorragende Gelegenheit bieten!

Ihr

Prof. Dr. Jan Kepert
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